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Mindelheim, den 22. April 2020 

 
Sonderrundschreiben für die 10. Klassen 

 

Informationen zur Abschlussprüfung 2020 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Abschlussprüfung 2020 rückt immer näher. In chronologischer Folge möchten wir Ihnen alle Abschnitte über-
sichtlich darstellen. Zunächst beginnt am 27. April wieder der Präsenzunterricht nach Stundenplan. 
Der erste Teil, auf den die Schüler von ihren Englischlehrkräften speziell vorbereitet werden, der Speaking-Test, 
findet an folgenden Tagen statt:  
Montag     04.05.2020  10RA 
Dienstag  05.05.2020  10RB 
Mittwoch  06.05.2020  10RC 
 
Donnerstag  18.06.2020 
Praktische Prüfung in Werken für die Schüler der 10RA und 10RC, die den Zweig IIIb haben. Zeitlich festge-
legt ist diese Prüfung von 08.30 bis 12.30 Uhr und sie findet in den Räumen im Fachtrakt statt. Da wir wegen 
der Coronakrise die Schülergruppen wahrscheinlich teilen müssen, könnte es sein, dass die Hälfte der Schüler 
nachmittags geprüft wird. Dies wird rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Nachmittagsgruppe hätte natürlich 
am Vormittag unterrichtsfrei. 
 
Montag  22.06.2020  
Konferenz zur Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung findet vor einem Prüfungsausschuss statt, dem die 
Lehrer aller Abschlussklassen unserer Schule angehören und dieser setzt an diesem Tag die Jahresfortgangs-
noten fest. Diese werden den Schülern an diesem Montag, 22.06.2020, um 15.00 Uhr vom Klassenleiter mitge-
teilt. Hat ein Schüler in einem Vorrückungsfach, das nicht Gegenstand der schriftlichen Prüfung ist (z. B. Religion, 
Geschichte, Chemie, Physik II u. a.), die Note 5 oder 6 als Jahresfortgangsnote erhalten, so kann er sich nach 
RSO § 36 in diesem Fach freiwillig der mündlichen Prüfung unterziehen. Diese mündliche Prüfung umfasst den 
gesamten Jahresstoff der 10. Klasse und dauert 20 Minuten.  
 
Die Meldung zur mündlichen Prüfung kann sofort nach Bekanntgabe der Jahresfortgangsnoten am 22.06.20 
oder spätestens bis Dienstag, 23.06.20 um 09:00 Uhr im Sekretariat der Realschule erfolgen. Ein entsprechender 
Zeitplan wird ebenfalls an diesem Dienstag um 12:00 Uhr im Direktorat ausgehängt.  
 
Freitag  26.06.2020 
An diesem Tag findet die mündliche Prüfung in den Vorrückungsfächern, die Nichtprüfungsfächer sind, 
statt. Sollte auf Grund schlechter Leistungen in den Nichtprüfungsfächern ein Bestehen der Mittleren Reife nicht 
möglich sein, so kann der Schüler nicht zur schriftlichen Abschlussprüfung zugelassen werden. In diesem Fall 
würde die Schule die Eltern darüber informieren. 
 
Ab Dienstag 23.06.2020  
Für diese Tage gilt ein Sonderstundenplan, der den Schülern vom Klassenleiter rechtzeitig bekannt gegeben 
wird. Es werden ausschließlich die Abschlussprüfungsfächer unterrichtet! 
 
Die Abschlussprüfung in den vier Prüfungsfächern umfasst jeweils einen schriftlichen Teil, im Fach Englisch 
zusätzlich einen Hörverständnistest und im Fach Werken zusätzlich eine praktische Prüfung. Diese Prüfungen 
werden zentral für alle Realschulen in Bayern vom Kultusministerium zu den nachfolgenden Terminen gestellt. 



2 

 

 
 

Mittwoch 01.07.2020 Deutsch von 08.00 bis 12.00 Uhr 

Freitag  03.07.2020 
ENGLISCH Hörverständnis 

                    schriftlich 

von 08.50 bis 09.20 Uhr 

von 09.35 bis 11.20 Uhr 

Montag 06.07.2020 MATHEMATIK  I und II von 08.30 bis 11.00 Uhr 

Dienstag 07.07.2020 RECHNUNGSWESEN (II) von 08.30 bis 10.30 Uhr 

Mittwoch 08.07.2020 PHYSIK (I) von 08.30 bis 10.30 Uhr  

Freitag 10.07.2020 Werken schriftlich von 08.30 bis 10.00 Uhr 

 
Im eigenen Interesse ist es notwendig, dass sich die Prüflinge rechtzeitig, das heißt, mindestens 15 Minuten 
vor Beginn der Prüfung, vor dem Prüfungsraum, voraussichtlich ist dies die Dreifachturnhalle,  einfinden. Ein 
Zuspätkommen geht allein auf Kosten der Arbeitszeit. 
 
Im Krankheitsfall am Tag einer Prüfung ist: 

a) die Schule sofort telefonisch zu benachrichtigen, 
b) der Hausarzt zu rufen und 
c) ein ärztliches Zeugnis, das die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt, am selben Tag vorzulegen. 

Nur unter Einhaltung dieser Voraussetzungen kann der Schüler zu einem zweiten Prüfungstermin (Nachholter-
min), den ebenfalls das Ministerium festsetzt, zugelassen werden. 
 
Der  Erste-Hilfe-Kurs an, der vom ASB Neu-Ulm durchgeführt werden sollte, wurde abgesagt! 
 
Der Prüfungsausschuss setzt am Dienstagnachmittag, 14.07.2020 die Prüfungsnoten fest, die den Schülern 
dann um 15.00 Uhr vom Klassenleiter in den Unterrichtsräumen mitgeteilt werden. Daraufhin kann man sich 
sofort oder aber spätestens bis Mittwoch, 15.07.20 bis 09.00 Uhr zur mündlichen Prüfung melden. Der 
Zeitplan für diese Prüfungen wird am Mittwoch ab 12.00  Uhr im Direktorat ausgehängt. Die Prüflinge oder die 
Erziehungsberechtigten erkundigen sich persönlich nach den Prüfungsterminen. 
 
Freitag und Montag,  17.07. und 20.07.2020  
Die mündlichen Prüfungen finden an diesen beiden Tagen in den jeweiligen Klassenzimmern statt. Hierzu 
kann sich ein Schüler melden, wenn sich die Jahresfortgangsnote und die Note der schriftlichen Prüfung um eine 
Notenstufe unterscheiden und nach Auffassung des Prüfungsausschusses die schlechtere Note als Gesamtnote 
festzusetzen wäre (RSO § 36 (2)). Ein Schüler kann auch in eine mündliche Prüfung verwiesen werden, wenn 
der Leistungsstand durch die Jahresfortgangsnote und die Prüfungsnote nicht geklärt scheint (RSO § 36 (3)).  
Es ist rechnerisch nicht möglich, dass sich die Endnote durch eine mündliche Prüfung verschlechtert; es besteht 
jedoch die Möglichkeit, doch noch die bessere Note zu erreichen. Falls ein Schüler auf eine mögliche (freiwillige) 
mündliche Prüfung verzichten will, bitten wir die Eltern, diesen Verzicht ebenfalls mit Unterschrift zu bestätigen. 
Der Prüfungsausschuss setzt nach der mündlichen Prüfung die Zeugnisnote fest. 
 
Dienstag  21.07.2020  
Zur allgemeinen Bücherabgabe kommen alle Schüler der 10. Klassen von 08.00 bis 10.10 Uhr mit allen ihren 
Schulbüchern in ihren jeweiligen Unterrichtsraum. Im Anschluss daran kann unter Aufsicht des Klassenleiters 
Einblick in die schriftlichen Abschlussprüfungen genommen werden. Dabei achten wir auf die besonderen 
Hygienevorschriften in Zeiten der Coronakrise. 
 
Wir bitten, die Zeit bis zur Prüfung und vor allem die Pfingstferien zur gezielten Vorbereitung auf die Prüfung zu 
nutzen. Auch nach der schriftlichen Prüfung ist es sinnvoll, den Wissensstand zu erhalten, damit man sich durch 
eine eventuell nötige mündliche Prüfung verbessern kann.  
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Schüler bis zur Entlassung am Freitag, 24.07.2020 den 
Bestimmungen der Schulordnung unterliegen. An Prüfungstagen haben nur die Schüler Anwesenheits-
pflicht, die an diesem Tag eine Prüfung haben.  In das Zeugnis wird ebenfalls eine Bemerkung über Gesamt-
verhalten und Mitarbeit während des Schuljahres aufgenommen. 
 
 
Freitag  24.07.2020  
 
Festakt und Gottesdienst anlässlich der Überreichung der Abschlusszeugnisse können jetzt noch nicht geplant 
werden, es bleiben die staatlichen Vorschriften zur Vermeidung der Corona-Virus-Ausbreitung abzuwarten. 
 
 
Noch einige praktische Hinweise: 
-  Zum Zwecke der Rentenversicherung fordern die Krankenkassen in der Regel eine Schulzeitbescheinigung, 
die die Dauer des Schulbesuchs bestätigt. Vom Sekretariat wird für jeden Schüler eine solche Bescheinigung 
erstellt und den Unterlagen zum Abschlusszeugnis beigefügt.  
-  Schüler, die nach diesem Schuljahr eine Ausbildung beginnen, müssen sich vorher einer Untersuchung unter-
ziehen. Die Formulare für diese Erst- und Nachuntersuchung erhalten sie gegen Unterschrift im Sekretariat. 
 
Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg in der Prüfung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Maria Schmölz, RSD i. K.   
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